
Bei einem unbezahlten Urlaub bis zu einem Monat bleiben die Versicherung und die Finanzierung unverändert. Dauert der 
Unterbruch mehr als einen Monat, kann die Versicherung gegen die Risiken Tod und Invalidität mit oder ohne Sparprozess 
freiwillig weitergeführt werden. In diesem Fall muss der Versicherte die eigenen Beiträge und die Arbeitgeberbeiträge für 
die Zeit ab dem zweiten Monat bezahlen. Diese werden mit dem ersten Lohn nach Beendigung des unbezahlten Urlaubs 
verrechnet. 

Der jährliche Risiko- respektive Sparbeitrag ist auf dem Vorsorgeausweis aufgeführt oder kann bei der PFS angefragt 
werden. 

Der Entscheid muss vor Beginn des Unterbruchs eingereicht werden.
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PERSONALFÜRSORGESTIFTUNG DER PERMAPACK AG

Unbezahlter Urlaub

Entscheid unbezahlter Urlaub

Dauer des unbezahlten Urlaubs

Von Bis

Ich wünsche den Unterbruch des Risiko- und Sparprozesses.

Ich lasse die Versicherung und den Sparprozess unverändert weiterlaufen 
und übernehme die gesamten Beiträge von mir und des Arbeitgebers.

Ich möchte die Versicherung für die Risiken Tod und Invalidität weiterführen
und übernehme meine persönlichen Risikobeiträge und die des Arbeitgebers.

Datum Unterschrift versicherte Person
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